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Arbeitsschutz- und Brandschutzanordnung 8 
— Allgemeine Bestimmungen über Arbeitsstätten, 
auf denen Werktätige allein außerhalb von Sicht- 

und Rufweite arbeiten —

vom 14. Mai 1971

Auf Grund des § 88 des Gesetzbuches der Arbeit der 
Deutschen Demokratischen Republik vom 12. April 1961 
(GBl. I S. 27) in der Neufassung vom 23. November 1966 
(GBl. I S. 127) und des § 12 des Brandschutzgesetzes 
vom 18. Januar 1956 (GBl. I S. 110) wird im Einverneh
men mit den Leitern der zuständigen zentralen Staats
organe und dem Bundesvorstand des Freien Deutschen 
Gewerkschaftsbundes folgendes angeordnet:

§ 1

(1) Arbeitsstätten sind unter Ausschöpfung aller tech
nischen und ökonomischen Möglichkeiten so aufzubauen 
und einzurichten, daß ihre Lage, konstruktive Gestalt 
und Funktion die Gesundheit von Menschen, die Pro
duktionsmittel und Erzeugnisse nicht gefährden sowie 
den Produktions- und Arbeitsablauf nicht stören. Aus
wirkungen noch vorhandener Gefahren sind vor allem 
durch Anwendung der BMSR-Technik (z. B. zur selbst
tätigen Stillegung von Maschinen und Anlagen bei Ein
tritt akuter Gefahren) weitestgehend auszuschließen.

(2) Für Arbeitsstätten, auf denen Werktätige allein 
außerhalb von Sicht- und Rufweite arbeiten und von 
denen Gefahren ausgehen, sind zusätzliche Maßnahmen 
erforderlich.

(3) Über das Vorliegen einer Arbeitsstätte im Sinne 
des Abs. 2 entscheidet der Betriebsleiter. Er hat zu 
sichern, daß auf diesen Arbeitsstätten keine Arbeit 
ausgeübt wird, wenn Auswirkungen noch vorhandener 
Gefahren nicht weitestgehend ausgeschlossen werden 
können.

§ 2

Die im § 1 Abs. 2 genannten Arbeitsstätten sind ent
sprechend den Erfordernissen bevorzugt mit — mög
lichst selbsttätigen — Alarmvörrichtungen und Gerä
ten zur Brand- und Havariebekämpfung, Selbstrettern 
sowie Geräten und Mitteln zur Erste-Hilfe-Leistung 
auszustatten. Darüber hinaus müssen zweckentspre
chende Verkehrs- und Transportwege für erforderliche 
Evakuierungsmaßnahmen vorhanden sein.

§3

Der Einsatz der Technik zur Erhöhung der Sicherheit 
der im § 1 Abs. 2 genannten Arbeitsstätten ist durch 
zweckentsprechende organisatorische Maßnahmen zum 
Schutze vor Unfällen und Erkrankungen sowie Brän
den, Havarien und Produktionsstörungen zu ergänzen. 
Dabei ist insbesondere zu sichern, daß

a) die Überwachung der technischen Sicherheit der 
Arbeitsmittel, der Funktionssicherheit der Ab

schalt- und Warnvorrichtungen sowie der Anwen
dungsbereitschaft der Selbstretter, Geräte und Mit
tel zur Brand- und Havariebekämpfung und zur 
Erste-Hilfe-Leistung den Erfordernissen der Ar
beit auf diesen Arbeitsstätten angepaßt wird;

b) für diese Arbeitsstätten ein stets funktionsbereites 
System der Anwesenheitskontrolle und Gefahren
warnung, der Evakuierung und Unfallversorgung 
sowie der Brand- und Havariebekämpfung ge
schaffen wird;

c) spezifische Verhaltensregeln für den Aufenthalt 
und die Arbeit auf diesen Arbeitsstätten festgelegt 
werden;

d) eine komplexe Qualifizierung (vor allem Beleh
rungen, ergänzt durch ein Antihavarietraining) 
mit einem für diese Arbeitsstätten spezifischen 
Inhalt durchgeführt wird.

§4

Auf den im § 1 Abs. 2 genannten Arbeitsstätten dür
fen nur Werktätige beschäftigt werden, die die fach
liche und charakterliche Eignung sowie die gesundheit
liche und körperliche Tauglichkeit hierfür besitzen. Die 
gesundheitliche und körperliche Tauglichkeit ist in be
triebsärztlichen Untersuchungen festzustellen. Dies hat 
vor dem ersten Arbeitseinsatz, vor der Wiederaufnahme 
der Arbeit nach längerer Arbeitsunterbrechung, bei 
Verdacht auf spezifische krankheitsbedingte Leistungs
minderungen und im übrigen in regelmäßigen Zeit
abständen zü erfolgen.

§5

(1) Die Betriebe haben die vorhandenen, im § 1 Abs. 2 
genannten Arbeitsstätten (ausgenommen Verkehrsmit
tel und mobile Transportmittel) bis zum 31. Dezember 
1971 listenmäßig' zu erfassen. Die Listen sind- ständig 
auf dem neuesten Stand zu halten.

(2) Die Betriebsleiter haben bis zum 31. Dezember 
1971 die §§ 2 bis 4 in Arbeitsschutz- und Brandschutz
instruktionen zu konkretisieren, soweit dies nicht be
reits in anderen Rechtsvorschriften geschehen ist.

§ 6

(1) Diese Arbeitsschutz- und Brandschutzanordnung 
tritt am 1. Juli 1971 in Kraft.

(2) Spezifische Regelungen über Arbeitsstätten im 
Sinne des § 1 Abs. 2 in anderen Rechtsvorschriften wer
den von dieser Arbeitsschutz- und Brandschutzanord
nung nicht berührt.

Berlin, den 14. Mai 1971

Der Leiter
des Staatlichen Amtes für Arbeit und Löhne 

beim Ministerrat
R a d e m a c h e r
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